
 

STADT NORDHAUSEN  
STADTKÄMMEREI   

 
 
 
 

 
 
 
Stadtverwaltung Nordhausen  
Stadtkämmerei 
SG Steuern  
Markt 1 
99734 Nordhausen  
 
 
Angaben Hundehalterin/ Hundehalter: 
 

Name:       

Geburtsdatum: Vorname:       

Anschrift:                 
(Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)             

 

Angaben zum Hund: 
 

Beginn der 
Hundehaltung in 
Nordhausen 
(Angabe TT:MM:JJJJ):       

Anzahl der insgesamt   
im Haushalt 
lebenden Hunde: 

  

Hunderasse:       Name:     

Wurftag:       Geschlecht:     

Farbe:       Chipnummer:     

 
Angaben zum bisherigen Hundehalter: 
 

Name:       Vorname:     

Straße/Nr.:       PLZ/Ort:     

 
Ich beantrage: 
(zutreffendes bitte ankreuzen, Nachweise sind in jedem Fall beizufügen oder ggf. nachzureichen) 
 
eine Steuerermäßigung gemäß § 5 Hundesteuersatzung der Stadt Nordhausen: 

 

☐ Hund wird auf Anwesen gehalten, das Wohngebäude ist mehr als 200 m von jedem weiteren 

     Wohngebäude entfernt  

☐ für Hunde von Forstbediensteten und Berufsjägern (Ausweis und der Nachweis über die  

     erforderliche Ausbildung des Hundes liegen bei) 

☐ von mir wird nur ein Hund gehalten und ich besitze einen gültigen Nordhausen-Pass (es   

     handelt sich hierbei nicht um den Personalausweis) 

☐ für den Hund habe ich erfolgreich die Sachkundeprüfung gemäß des Thüringer Gesetzes zum  

     Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren abgelegt (Nachweise liegen bei) 

☐ andere Gründe/ Nachweise und Erläuterungen liegen bei  

Hundesteuer-Anmeldung 
 

Mitteilung über den Beginn einer Hundehaltung in 
der Stadt Nordhausen einschließlich der Ortsteile 



 
eine Steuerbefreiung gemäß § 4 Hundesteuersatzung der Stadt Nordhausen: 
 
 

☐ der Hund wird ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gehalten  

☐ es handelt sich um einen Rettungshund in einer staatlich anerkannten Organisation des Zivil-      

     und Katastrophenschutzes 

☐ der Hund ist für mich als blinde, gehörlose oder völlig hilflose Person unentbehrlich  

     (Schilderung und Nachweise liegen bei) 

☐ Herdenhund bis zu fünf Tieren  

☐ der Hund wurde aus dem Tierheim Nordhausen dauerhaft übernommen (Tierabgabevertrag  

     liegt bei) 

☐ andere Gründe/ Nachweise und Erläuterungen liegen bei  

 
 

Handelt es sich bei dem angemeldeten Hund um einen gefährlichen Hund nach § 1 Abs. 2 
Hundesteuersatzung der Stadt Nordhausen (bei JA bitte Nachweis beifügen)? 
 

☐ JA   festgestellt durch welche Behörde: 

☐ NEIN 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Kopie dieser Hundesteuer-Anmeldung an das Ordnungsamt der 
Stadt Nordhausen zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben weitergeleitet wird. Hierfür 
sind folgende Unterlagen erforderlich: 
 

 Nachweis der Kennzeichnung des Hundes mit einem Mikrochip 
 Entsprechend § 2 Abs. 2 Satz 2 Thüringer Chippflichtverordnung (ThürChipVO) hat der Halter die 
 Kennzeichnung des Hundes mit Mikrochip durch Vorlage einer tierärztlichen Bescheinigung oder 
 eines EU-Heimtierausweises nachzuweisen. 

 Versicherungsbescheinigung nach § 113 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
Entsprechend § 113 Abs. 2 VVG hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer unter Angabe 
der Versicherungssumme zu bescheinigen, dass eine Haftpflichtversicherung gemäß § 2 Abs. 5 
Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren (ThürTierGefG) zur Deckung der 
durch das Tier verursachten Personen- und Sachschäden besteht. 

 
 
 
Es wird versichert, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind: 
 

Ort, Datum 

  

 
Unterschrift der Hundehalterin/des Hundehalters 

 
Die Hundesteuer-Anmeldung mit allen erforderlichen Nachweisen übermitteln Sie bitte auf dem Postweg, 
per Fax (03631 696 820), per E-Mail (steuern@nordhausen.de) oder persönlich an das SG Steuern der 
Stadt Nordhausen. 
 
Nach Erhalt der Hundesteuer-Anmeldung wird eine Hundesteuermarke (Erstmarke 5,00 €) vergeben. Diese 
wird Ihnen mit dem entsprechenden Gebührenbescheid und dem Steuerbescheid auf dem Postweg 
zugesandt.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:steuern@nordhausen.de


 
  

Stadt Nordhausen 
Markt 1, 99734 Nordhausen 

www.nordhausen.de 
rathaus@nordhausen.de 

Telefon: 03631 696-0 
Telefax: 03631 696-800 
Cityruf Ordnungsamt (24h) 
Telefon: 03631 696-115 

 
 
 

- nur von der Stadt Nordhausen auszufüllen - 
 

Anmeldung 
aufgenommen durch:                                          . Datum:                                               .                             
 
 

Hundemarken-Nr.     Gebühr-Erstmarke: 5,00 Euro 

 

Erfassungsvermerk 
SG Steuern: 

Kassenzeichen:   
  

erfasst am: 

        Unterschrift:   

 
 
Datenschutzhinweis: 
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Stadtverwaltung Nordhausen, Stadtkämmerei, SG Steuern und 
über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie 
bitte den „Allgemeinen Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der Artikel 12 bis 14 der DSGVO im 
Sachgebiet Steuern der Stadt Nordhausen“. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.nordhausen.de (unter der Rubrik 
„Lebenslagen“ – Steuern) oder erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung Nordhausen, SG Steuern, Markt 15, 99734 Nordhausen während 
der Öffnungszeiten.  

http://www.nordhausen.de/

